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RS OGH 1974/10/8 8Ob193/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1974

Norm

ZPO §7 Abs1

ZPO §477 C

Rechtssatz

Für den Ausspruch der Nichtigkeit ist die Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlußfassung hierüber, nicht aber im

Zeitpunkt eines allenfalls vorher erfolgten Fristablaufes maßgebend.

Entscheidungstexte

8 Ob 193/74
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